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Netzentwicklungsplan (NEP) 2017 - 2030 
Hier: Einwendungen der Stadt Eisenach im Rahmen der  Konsultation 
• zum zweiten Entwurf NEP Strom 2030 
• zu den vorläufigen Prüfungsergebnissen NEP Strom 2030 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie informierten, dass der Beteiligungsprozess der Behörden und der Öffentlichkeit zu den NEP 2017-
2030 eingeleitet wurde. In einem zweijährigen Turnus werden u. a. die Vorschläge der 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) einer eingehenden unabhängigen Kontrolle unterzogen. Im Zuge 
dessen hat die Bundesnetzagentur die von den vier deutschen ÜNB Anfang Mai 2017 vorgelegten 
zweiten Entwürfe für den NEP Strom 2017-2030 geprüft und am 4. August 2017 die vorläufigen 
Prüfergebnisse gemeinsam mit dem Entwurf des Umweltberichtes veröffentlicht und zur Konsultation 
gestellt. Die bereits im Bundesbedarfsplangesetz ausgewiesenen Vorhaben, darunter auch die 
großen Gleichstrom-Verbindungen (HGÜ-Verbindungen), werden in den vorläufigen Prüfergebnissen 
weiterhin als energiewirtschaftlich notwendig und vordringlich eingestuft und sollen mittel- bis 
langfristig gegebenenfalls durch weitere großräumige HGÜ-Verbindungen zur Übertragungsnetzes 
sinn- und maßvoll erweitert werden. 
 
Die zum NEP 2017-2030  vorhandenen Dokumente lagen vom 04.08.2017 bis zum 14.09.2017 aus 
und wurden durch die Stadt Eisenach eingesehen. Am Informationstag in Leipzig am 14.09.2017 
nahm die Stadt Eisenach teil.   
 
Die Bundesnetzagentur hat zwischenzeitlich den ÜNB Tennet Mitte August 2017 damit beauftragt, 
den von der Landesregierung Thüringens geforderten und von ihr vorgeschlagenen alternativen 
Trassenkorridor einer umfassenden Prüfung zu unterziehen. Danach obliegt es der 
Bundesnetzagentur auf Basis der Ergebnisse zu entscheiden, ob der alternative Trassenkorridor auch 
formal in das Bundesfachplanungsverfahren aufgenommen wird. Ein Prüfungsergebnis wird jedoch 
nicht vor dem 20.11.2017 erwartet. Daher ergeht die Stellungnahme der Stadt Eisenach auf 
Grundlage der bisherigen Kenntnisse und Planungen. 
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